
Mindestziele nicht einhalten müs-
sen, wenn die Mindestziele bereits
durch andere öffentliche Auftrag-
geber und Sektorenauftraggeber
innerhalb des Bundeslands über-
erfüllt werden. Andererseits kön-
nen sie auch Vereinbarungen mit
den jeweiligen Branchenverbän-
den zur Einhaltung der Mindest-
ziele abschließen. Es obliegt des-
halb den Bundesländern, die Ein-
haltung der Mindestziele eigen-
verantwortlich zu regeln und si-
cherzustellen, um zum Beispiel
mögliche ungleich betroffene Re-
gionen innerhalb eines Bundes-
lands nicht übermäßig zu belasten
und einen Ausgleich innerhalb ei-
nes Bundeslands zu schaffen.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Sonderregelungen bestehen für
die Beschaffung von Bussen der
EG-Fahrzeugklasse M3: Die Hälf-
te des Mindestziels von 45 Pro-
zent (beziehungsweise 65 Pro-
zent) für den Anteil sauberer Bus-
se der EG-Fahrzeugklasse M3
muss durch die Beschaffung
emissionsfreier Busse erfüllt wer-
den.

Dem Gesetzgeber erschien da-
bei eine bundesweite und flexible
Umsetzung der Mindestziele für
die öffentliche Auftragsvergabe
(sogenannte Bundesquote) im Ge-
gensatz zum Modell einer Min-
destzielanwendung für jede ein-
zelne Beschaffung am besten ge-
eignet. Daher können die Bundes-
länder einerseits zulassen, dass öf-
fentliche Auftraggeber und Sekto-
renauftraggeber die jeweils für ei-
nen Referenzzeitraum festgelegten

renzzeiträume: vom 2. August
2021 bis 31. Dezember 2025 und
vom 1. Januar 2026 bis 31. De-
zember 2030. Für diese beiden Re-
ferenzzeiträume sind Mindestziele
innerhalb Deutschlands für die
Beschaffung von Straßenfahrzeu-
gen geregelt. Sie bestimmen sich
als Mindestprozentsatz an der Ge-
samtzahl der im jeweiligen Refe-
renzzeitraum beschafften saube-
ren leichten oder sauberen schwe-
ren Nutzfahrzeuge.

dann, wenn sie ohne Verbren-
nungsmotor oder mit einem Ver-
brennungsmotor betrieben wer-
den, der weniger als ein Gramm
Kohlendioxid ausstößt. Das Saub-
FahrzeugBeschG enthält auch ei-
nen umfangreichen Ausnahmeka-
talog. Er nimmt beispielsweise
Reisebusse sowie Einsatzfahrzeu-
ge der Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienst vom Gesetz aus.

Das SaubFahrzeugBeschG un-
terscheidet zwei sogenannte Refe-

dioxid und die Luftschademissio-
nen unterhalb von 80 Prozent der
anwendbaren Emissionsgrenz-
werte liegen. Ebenso wird die Be-
schaffung sauberer schwerer
Nutzfahrzeuge reguliert. Darunter
fallen Busse mit mehr als fünf
Tonnen sowie Lkw. Sie sind sau-
ber, wenn sie mit alternativen
Kraftstoffen betrieben werden.
Schließlich sind die emissionsfrei-
en schweren Nutzfahrzeuge be-
troffen. Emissionsfrei sind sie

Am 2. August dieses Jahres ist
das sogenannte Saubere-

Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz
(SaubFahrzeugBeschG) in Kraft
getreten. Dieses ist wegen der eu-
ropäischen Richtlinie 2019/1161
notwendig. Mit den Regeln soll
das Klima im öffentlichen Ver-
kehrssektor geschützt werden.
Deshalb gelten jetzt prozentuale
Mindestziele für die Beschaffung
sauberer Fahrzeuge. § 68 VgV und
§ 59 SektVO, die bislang den Er-
werb von Straßenfahrzeugen re-
gelten, wurden aufgehoben. Regu-
liert werden vergaberechtliche
Liefer- und Dienstleistungsaufträ-
ge sowie öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge nach der europäi-
schen ÖPNV-Verordnung. Letzte-
re sind nur betroffen, wenn der ge-
schätzte Jahresdurchschnittswert
mehr als eine Million Euro oder
die jährliche öffentliche Perso-
nenverkehrsleistung mehr als
300 000 Kilometer beträgt; oder
der Verkehrsunternehmer betreibt
weniger als 23 Fahrzeuge, verein-
nahmt aber mehr als zwei Millio-
nen Euro oder fährt mehr als
600 000 Kilometer.

Das SaubFahrzeugBeschG gilt
für öffentliche Auftraggeber und
Sektorenauftraggeber. Zu letzteren
zählen aber nicht diejenigen Un-
ternehmen, die auf Grundlage von
Linienverkehrsgenehmigungen
nach dem Personenbeförderungs-
gesetz im ÖPNV tätig sind. Dies be-
trifft eigenwirtschaftliche Verkeh-
re, wenn der Genehmigungswett-
bewerb angemessen bekannt ge-
macht wurde und auf objektiven
Kriterien beruht. Erfasst werden
alle Beschaffungen, deren Auf-
tragsbekanntmachung nach dem 2.
August 2021 veröffentlicht oder bei
denen danach zur Abgabe eines
Angebots aufgefordert wird. Wur-
den Straßenfahrzeuge bereits vor
diesem Stichtag beschafft, aber erst
danach ausgeliefert oder einge-
setzt, findet das SaubFahrzeug-
BeschG keine Anwendung.

Die Neuregelungen zielen auf
saubere leichte Nutzfahrzeuge,
wie Pkw, Busse bis fünf Tonnen
und Lieferwagen. Sie gelten als
sauber, wenn die Auspuffemissio-
nen höchstens 50 Gramm Kohlen-

Das SaubFahrzeugBeschG gilt seit dem 2. August 2021

Neue Beschaffungsregeln für Busse und Pkw

Saubere Fahrzeuge sind gefragt. FOTO: QUANTRON AG

nen Wettbewerbsverstoß i.S.d.
§§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 4, 8 Abs. 2 UWG
darstellen kann.

Dafür, dass die Integrität infra-
ge gestellt ist, müssen schließlich
nachvollziehbare sachliche Grün-
de vorliegen, dass auch der zu
vergebende Auftrag nicht integer
abgewickelt wird. Ob eine festge-
stellte schwere Verfehlung die In-
tegrität des Unternehmens infrage
stellt, ist eine Bewertung mit
prognostischem Charakter, so-
dass dem öffentlichen Auftragge-
ber insoweit ein Beurteilungs-
spielraum zusteht.
> HOLGER SCHRÖDER

Verstöße gegen berufsethische Re-
gelungen im engen Sinne des Be-
rufsstands, dem dieser Wirtschafts-
teilnehmer angehört.

Eine schwere Verfehlung muss
bei wertender Betrachtung vom
Gewicht her den zwingenden Aus-
schlussgründen des § 123 GWB
zumindest nahekommen. So ist
zum Beispiel die Abwerbung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eines Konkurrenten regelmäßig
keine schwere Verfehlung.

Richterlich nicht abschließend
geklärt ist dagegen die Frage, ob
das persönliche Ansprechen von
Personal eines Konkurrenten ei-

Die Abwerbung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eines
Konkurrenten ist in der Regel kei-
ne schwere Verfehlung nach § 124
Abs. 1 Nr. 3 GWB (BayObLG, Be-
schluss vom 9. April 2021 – Verg
3/21).

Schwere Verfehlungen im Rah-
men der beruflichen Tätigkeit sind
erhebliche Rechtsverstöße, die ge-
eignet sind, die Zuverlässigkeit ei-
nes Bewerbers/Bieters grundle-
gend infrage zu stellen. Sie umfas-
sen jedes fehlerhafte Verhalten, das
Einfluss auf die berufliche Vertrau-
enswürdigkeit des betreffenden
Unternehmens hat, und nicht nur

Bayerisches Oberstes Landesgericht zur Abwerbung von Personal

Keine schwere Verfehlung
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2023 bis Dezember 2035. Einige
der Strecken führen auch in die
Oberpfalz, nach Sachsen oder
Tschechien. Die meisten der neu
ausgeschriebenen Strecken be-
treibt Agilis auch heute schon. Auf
einzelnen fährt bislang die Länder-
bahn und die Erfurter Bahn.

Die Verkehrsleistung soll laut
BEG mit der Vergabe um rund 8
Prozent gesteigert werden. Damit
reagiere man auf die moderat stei-
gende Nachfrage in Oberfranken.
Vor allem der Raum Hof soll besser
angebunden werden. Dort sollen
mehr Züge in einer höheren Tak-
tung fahren. Die BEG plant, finan-
ziert und kontrolliert im Auftrag
des Freistaats den Regional- und
S-Bahn-Verkehr in Bayern. > DPA

dass das Regensburger Unterneh-
men den Zuschlag in dem Verga-
beverfahren bekommen solle, teil-
te die BEG vor Kurzem mit.

Konkret geht es um den Betrieb
dieselbetriebener Regionalbahnen
in Oberfranken von Dezember

Der Zugverkehr im Netz „Re-
gionalverkehr Oberfranken“ soll
von 2023 bis 2035 vom privaten
Unternehmen Agilis betrieben
werden. Der Aufsichtsrat der
Bayerischen Eisenbahngesell-
schaft (BEG) habe beschlossen,

Regionalbahnnetz in Oberfranken

Agilis erhält den Zuschlag

Agilis wird in Oberfranken aktiv sein. FOTO: DPA/DAVID EBENER

Durchführung von Vergabeverfahren für
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